
Bundesministerium 
für Wirtschaft und Klimaschutz   

Zweite Änderung 
der Richtlinie 

„Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM)“ 

Vom 29. Dezember 2023 

Die Richtlinie „Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM)“ vom 20. Januar 
2020 (BAnz AT 17.03.2020 B1), die durch die Bekanntmachung vom 10. Mai 2021 
(BAnz AT 10.06.2021 B1) geändert worden ist, wird wie folgt an das aktuell gel-
tende Beihilferecht angepasst:   

1. Nummer 1.3 Absatz 1 wird wie folgt geändert:   

Rechtsgrundlage für Zuwendungen bildet die Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der 
Kommission vom 17. Juni 2014 (ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1) in der Fassung 
der Verordnung (EU) Nr. 2023/1315 der Kommission vom 23. Juni 2023 (ABl. 
L 167 vom 30.6.2023, S. 1) zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Grup-
pen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere deren 
Artikel 25 und 28.   

2. Nummer 6.3.1 wird wie folgt ergänzt:   

Es wird darauf hingewiesen, dass Informationen gemäß Anhang III AGVO über 
jede Einzelbeihilfe von über 100 000 Euro in der Regel binnen sechs Monaten 
nach dem Tag der Gewährung der Beihilfe in der Beihilfentransparenzdatenbank 
der Europäischen Kommission* veröffentlicht werden.   

3. Die der Förderrichtlinie beigefügte Anlage wird nach dem Abschnitt „Definitionen 
zur FuE“ um die aktuellen AGVO-Regelungen zu beihilfefähigen Kosten ergänzt 
(siehe Anlage). 

Berlin, den 29. Dezember 2023 

Bundesministerium 
für Wirtschaft und Klimaschutz 

Im Auftrag 
Carmen Heidecke 

* https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=de 
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Anlage 

Regelungen gemäß AGVO zu beihilfefähigen Kosten 

Der geförderte Teil des Forschungs- und Entwicklungsvorhabens muss vollständig einer oder mehreren der folgenden 
Kategorien zuzuordnen sein:   

a) industrielle Forschung,   

b) experimentelle Entwicklung,   

c) Durchführbarkeitsstudien. 

Die beihilfefähigen Kosten sind einer dieser Forschungs- und Entwicklungskategorien zuzuordnen. Dabei handelt es 
sich um:   

a) Personalkosten: Kosten für Forscher, Techniker und sonstiges Personal, soweit diese für das Vorhaben eingesetzt 
werden;   

b) Kosten für Instrumente und Ausrüstung, soweit und solange sie für das Vorhaben genutzt werden. Wenn diese 
Instrumente und Ausrüstungen nicht während ihrer gesamten Lebensdauer für das Vorhaben verwendet werden, 
gilt nur die nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung ermittelte Wertminderung während der Dauer 
des Vorhabens als beihilfefähig;   

c) Kosten für Gebäude und Grundstücke, soweit und solange sie für das Vorhaben genutzt werden. Bei Gebäuden gilt 
nur die nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung ermittelte Wertminderung während der Dauer des 
Vorhabens als beihilfefähig. Bei Grundstücken sind die Kosten des wirtschaftlichen Übergangs oder die tatsächlich 
entstandenen Kapitalkosten beihilfefähig;   

d) Kosten für Auftragsforschung, Wissen und für unter Einhaltung des Arm’s-length-Prinzips von Dritten direkt oder in 
Lizenz erworbene Patente sowie Kosten für Beratung und gleichwertige Dienstleistungen, die ausschließlich für das 
Vorhaben genutzt werden; 

e) zusätzliche Gemeinkosten und sonstige Betriebskosten (unter anderem für Material, Bedarfsartikel und derglei-
chen), die unmittelbar durch das Vorhaben entstehen; unbeschadet des Artikels 7 Absatz 1 Satz 3 können diese 
Kosten von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben alternativ anhand eines vereinfachten Kostenansatzes in Form 
eines pauschalen Aufschlags von bis zu 20 % auf den Gesamtbetrag der beihilfefähigen Kosten des Forschungs- 
und Entwicklungsvorhabens nach den Buchstaben a bis d berechnet werden. In diesem Fall werden die für die 
Bestimmung der indirekten Kosten herangezogenen Kosten des Forschungs- und Entwicklungsvorhabens anhand 
der üblichen Rechnungslegungsverfahren ermittelt und umfassen ausschließlich die beihilfefähigen Kosten des 
Forschungs- und Entwicklungsvorhabens nach den Buchstaben a bis d. 

Die beihilfefähigen Kosten von Durchführbarkeitsstudien sind die Kosten der Studie. 

Für die Berechnung der Beihilfeintensität und der beihilfefähigen Kosten werden die Beträge vor Abzug von Steuern 
und sonstigen Abgaben herangezogen. Auf die beihilfefähigen Kosten oder Ausgaben erhobene, erstattungsfähige 
Mehrwertsteuer wird jedoch bei der Ermittlung der Beihilfeintensität und der beihilfefähigen Kosten nicht berücksich-
tigt. Die beihilfefähigen Kosten sind durch schriftliche Unterlagen zu belegen, die klar, spezifisch und aktuell sein 
müssen. 

Bei der Einhaltung der maximalen Förderintensität sind insbesondere auch die Kumulierungsregeln in Artikel 8 AGVO 
zu beachten. Nach dieser Förderbekanntmachung gewährte Förderungen können kumuliert werden mit anderen 
staatlichen Beihilfen, sofern diese Maßnahmen unterschiedliche bestimmbare beihilfefähige Kosten betreffen, sowie 
mit anderen staatlichen Beihilfen für dieselben, sich teilweise oder vollständig überschneidenden beihilfefähigen Kos-
ten, jedoch nur, wenn durch diese Kumulierung die höchste nach der AGVO für diese Beihilfen geltende Beihilfein-
tensität beziehungsweise der höchste nach der AGVO für diese Beihilfen geltende Beihilfebetrag nicht überschritten 
wird. 
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